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Rechtsanwalt
Felix Buchmann,
Hamburg

Die neue Widerrufsbelehrung –
ein B�rendienst aus Berlin?

Braunb�r Bruno war zun�chst willkommen.
Die Stimmung kippte und Bruno wurde zum
Problemb�r. Kaum erlegt, war man nun da-
r�ber empçrt. Die Situation mag mit der
Musterwiderrufs- und R�ckgabebelehrung
verglichen werden. Zun�chst als Hilfe will-
kommen geheißen, wurden sie von zahlrei-
chen Gerichten als gesetzeswidrig gekippt.
Mit der Neufassung, die zum 1. 4. 2008 in
Kraft getreten ist, kann man aber angesichts
der dr�ngenden Probleme der BGB-Vor-
schriften zum Fernabsatz auch nicht recht
zufrieden sein. Und den Beteiligten wurde
mçglicherweise ein B�rendienst erwiesen.

F�r die Neufassung der Musterbeleh-
rungen hat man sich in Berlin gut
f�nf Jahre Zeit gelassen. Sie ist von
einer F�lle von Gerichtsentschei-
dungen und wissenschaftlichen Erçr-
terungen begleitet worden. Aller-
dings wird noch in der Begr�ndung
zur Dritten Verordnung zur �nde-
rung der BGB-InfoV festgehalten,

dass die noch geltenden Muster den – rich-
tig verstandenen – Anforderungen des BGB
gen�gten. Wenn damit zum Ausdruck ge-
bracht werden sollte, dass es der Neufas-
sung der Belehrungsmuster in der vorhan-
denen Form eigentlich gar nicht bedurft
h�tte, so ist dem uneingeschr�nkt beizu-
pflichten: Die in dieser Form vorgenomme-
ne Novellierung hilft n�mlich niemandem.

Die beratenden Anw�lte d�rften sich mitt-
lerweile daran gewçhnt haben, dass die
urspr�nglichen Muster nicht den gesetzli-
chen Vorschriften gen�gten. Wenn auch die
Gestaltung einer rechtssicheren Widerrufs-
belehrung aufgrund der divergierenden
Rechtsprechung schwierig war, jedenfalls
hinsichtlich der Musterwiderrufsbelehrung
konnte man von einer gewissen Rechts-
sicherheit durch Rechtsunwirksamkeit spre-
chen. Diejenigen, die t�glich mit diesen
Mustern als Handwerkszeug arbeiten m�s-
sen, sehen sich allerdings nun einem neuen
Problem ausgesetzt.

Der Rechtsberater muss sich jetzt entschei-
den, ob er das neue Muster zur Verwen-
dung empfiehlt. Haftungsrechtlich mag
dies f�r ihn vorteilhaft sein, und so bliebe
zumindest die Privilegierung nach § 14
Abs. 1 und 2 BGB-InfoV mçglich – voraus-
gesetzt, die Gerichte zerlegen nicht auch
das neue Muster. Ansatzpunkte daf�r blei-
ben auch nach der Novellierung bestehen:
Der Fristablauf beispielsweise bleibt f�r ei-
nen rechtlich Unkundigen – den Adressaten

der Belehrung! – unklar und das Muster
entspricht insgesamt nicht dem Transpa-
renzerfordernis. Bedacht werden muss
auch, ob mçglicherweise gegen eine bereits
abgegebene strafbewehrte Unterlassungser-
kl�rung verstoßen werden kçnnte, die in
den letzten Jahren tausendfach abgegeben
wurden. Alternativ kçnnte der Anwalt dazu
raten, eine von ihm zuvor selbst erstellte
Widerrufsbelehrung weiter zu verwenden.
War diese noch nicht Gegenstand einer ge-
richtlichen Entscheidung, ist die Zwick-
m�hle besonders eindr�cklich.

Unternehmer werden sich nach wie vor ju-
ristischen Rat einholen m�ssen. Das ehrgei-
zige Ziel, eine Widerrufsbelehrung f�r alle
Fernabsatzgesch�fte zu schaffen, war nur
durch ein Baukastenprinzip mçglich, das
die einzelnen Besonderheiten der Vertrags-
typen ber�cksichtigt. Das Geflecht der
Ausnahmen und Erg�nzungen ist aber so
kompliziert, dass ohne juristische Kennt-
nisse eine wirksame Belehrung kaum zu-
sammengesetzt werden kann. Nur f�r den
Verbraucher (um den sich eigentlich alles
dreht) wird sich vermutlich nichts �ndern.
Den Unterschied in der Belehrung wird er
kaum bemerken, und wenn doch, so wird er
ihn wahrscheinlich nicht verstehen.

In der Diskussion wurde aber das grund-
s�tzliche Problem erkannt, n�mlich die Re-
gelungen zum Fernabsatz im BGB. Und so
ist aus Berlin zu vernehmen, dass das neue
Muster lediglich eine unverzichtbare Zwi-
schenlçsung sei, um kurzfristig wettbe-
werbsrechtliche Abmahnungen zu unter-
binden. In einem zweiten Schritt sei die
�nderung des formellen Rechts geplant.
Dies ist ebenso erfreulich wie dringend er-
forderlich, denn dort liegt des Pudels Kern.
Die Regelungen zum Fernabsatz bed�rfen
z�gig einer �berarbeitung, die geltende
Gesetzesfassung unterliegt einem falsch
verstandenen Verbraucherleitbild, ist pra-
xisfremd, f�hrt zu nicht erkl�rbaren Wider-
spr�chen und bedeutet damit einen erhebli-
chen Wettbewerbsnachteil f�r den Standort
Deutschland. Es ist allerdings nicht zu er-
warten, dass der Gesetzgeber bei der Um-
setzung dieses Projekts in ungewohnte
Hektik verf�llt. Und so werden die neuen
Muster lange genug existieren, um die Ge-
richte zu besch�ftigen, jedoch nicht lange
genug, um bei ggf. divergierenden Ent-
scheidungen ein klarstellendes Urteil des
BGH herbeif�hren zu kçnnen. Mit Bruno
war das einfacher.




